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®g ift getoijj, baff ein freier 2fr=

better int ®urd)fdjnitt bag gtceu big
breifadje eine? (befangenen leiftet. $efj=
palb ift aber ber Slrbeitgbetrieb in ben

Strafanftalten nidjt blog für fÇadjtnânner, foncera aucp für
toeitere Greife intereffant. SBäre e§ aud) nur unt p prüfen,
ob bie ©efängnijjarbeit ftörenb eingreift in bte tüirtpfepaftlid)en
ißerpöltniffe ber freien Arbeiter ber inbuftriellen unb §anbtoertgs
tpätigfeit. ®er beutfcpe §anbel8tag pat fiep, tnie tnir ge=

fepen, burd) eine eingepenbe ©nqùête unb SSeratpung biefer
fjfrage ein grofjeg Berbienft ertoorben. ©egenüber ber un*
puntgnen gorberung, matt foEe ben Sträfling entmeber gar
nidjt befdjäftigen ober nur fo, „mit ©raben auf= uttb tnieber

51th)erfeit, itt Bretmüplen laufen, ©ifenfugeln im Greife
perumreiepen" unb anbere unnüplicpe Hebungen burd) fie ma=

d^en laffen um nidjt burcp bie fßrobuftiüitüt ber ©efängnifj*
arbeit bie freien SIrbeiter p fdjäbigen; bem entgegen finb
Slutoritäten aufgetreten auf bem ©ebiete ber !Soltgioirtp=
fdjaft um bie Stotptoenbigteit p betoeifen, bafj biejenigen,
loeldje eine fjreipeitgftrafe erleiben, probuftib befdjäftigt toer=

ben müffen. Sept ftettt fiep pnäcpft bie ftrage ein um bag

SBie einer Crganifation ber Strafpaugarbeit.

2Ber ben Smuptjtoec! ber Strafe fo auffafjt, baff fie beut
SDetinirteh eilt mijglicpft grofjeg fDîaf? bon liebeln pfügen
foil, ber toirb aucp bie Slrbeit biefent 3toecf bienftbar maepen
unb biefetbe fo mibertnärtig unb quälerifcp alg möglidp für
ben arntett Berpredjer einriepten. SBer aber itt ber Strafe
eine perborragenb fittlidje Éufgabe erblicft, toirb fie fo ge=

ftalten, baff bie fittigenbe Sraft, toeldje in ber Slrbeit liegt,
ipren ©inflttjj auf ben ©efattgeneit augpüben bertnag. SBer
aber in ber ©efäugnijjftrafe nur ein SfUttel erfennt, bie ber

tuenfcplidpen ©efellfcpaft unb beut Befifce ©efäprliipen für
fördere ober längere 3eit unfdjäblidj p maepen, ber toirb bie
Strafpaugarbeit opne fftüdfidpt auf einen Befferunggjtoecï
nur möglidpft rentabel p maepen traepten unb auf bie fitt=
liepe Slufgabe ber Strafarbeit teilt grofjeg ©etoiept legen!
3tp tür nteitteit Bpeil ftelle miep auf ben S3obeit ber lieber*
geugung, bafj bie Slrbeit eines ber peroorragenbften SDtittel
bilben mufj, unt bie fittltcpe Stufgäbe ber Strafe überpaupt

p Ißfen. Sie ift niept nur eine fittltcpe SßfCidpt, fonberu
aucp ein fittlidje? Dtedjt, bag bem ©efangenen nidjt ber*
fümnterttoerbenbarf burdjgloecf*utib ptanlofeg SIrbeiten in S3er=

binbung mit ber greipeitentgiepung ober burcp SebenSfraft
töbtenbe Ueberarbeit für ben tjSolipifacM beg Staate?! 3ft
nun bie £pefe p ©unften ber fittlidpen Slufgabe ber Slrbeit

angenommen, fo erfdjeint bie forage, ob raeiter bie Slrbeit
in ben Strafpäufern nur in ber £anb ber Staatgbermab
tun g liegen foil, ober ob fie attep in bie Ipänbe bon ißribat=

^ Organ ^für die

schweizerische
Meisterschaft

aller
Handwerke

und Gewerbe
deren

Innungen
«nd Vereine

^ ' Praktische Matter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Aandwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker 6 Techniker.

St. Gallen, den S1. April 1888.
Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. t. 8V.

Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile.

Redaktion, Expedition, Druck â Verlag von W. Senn-Harbieur, St. Gallen.

W o ch e n s P ruch:
Wie du gelebt, bedenk beim Schlafcngeh'n,
Mas deine Pflicht, bedenk' beim Friihanssteh'n.

Die Strashansarbeit.
Vortrag im Gewerbeverein St. Gallen

von Präsid. E. Keßler.
(Schluß).

Es ist gewiß, daß ein freier Ar-
beiter im Durchschnitt das zwei- bis
dreifache eines Gefangenen leistet. Deß-
halb ist aber der Arbeitsbetrieb in den

Strafanstalten nicht blos für Fachmänner, sondern auch für
weitere Kreise interessant. Wäre es auch nur um zu prüfen,
ob die Gefängnißarbeit störend eingreift in die wirthschaftlichen
Verhältnisse der freien Arbeiter der industriellen und Handwerks-
thätigkeit. Der deutsche Handelstag hat sich, wie wir ge-
sehen, durch eine eingehende Enquste und Berathung dieser

Frage ein großes Verdienst erworben. Gegenüber der un-
humanen Forderung, man solle den Sträfling entweder gar
nicht beschäftigen oder nur so, „mit Graben auf- und wieder

zuwerfen, in Tretmühlen laufen, Eisenkugeln im Kreise

herumreichen" und andere unnützliche Uebungen durch sie ma-
chen lassen um nicht durch die Produktivität der Gefängniß-
arbeit die freien Arbeiter zu schädigen; dem entgegen sind

Autoritäten aufgetreten auf dem Gebiete der Volkswirth-
schaft um die Nothwendigkeit zu beweisen, daß diejenigen,
welche eine Freiheitsstrafe erleiden, produktiv beschäftigt wer-
den müssen. Jetzt stellt sich zunächst die Frage ein um das

Wie einer Organisation der Strafhausarbeit.

Wer den Hauptzweck der Strafe so auffaßt, daß sie dem

Detinirten ein möglichst großes Maß von Uebeln zufügen
soll, der wird auch die Arbeit diesem Zweck dienstbar machen
und dieselbe so widerwärtig und quälerisch als möglich für
den armen Verbrecher einrichten. Wer aber in der Strafe
eine hervorragend sittliche Aufgabe erblickt, wird sie so ge-
stalten, daß die sittigende Kraft, welche in der Arbeit liegt,
ihren Einfluß auf den Gefangenen auszuüben vermag. Wer
aber in der Gefängnißstrafe nur ein Mittel erkennt, die der

menschlichen Gesellschaft und dem Besitze Gefährlichen für
kürzere oder längere Zeit unschädlich zu machen, der wird die
Strafhausarbeit ohne Rücksicht auf einen Besserungszweck
nur möglichst rentabel zu machen trachten und auf die sitt-
liche Aufgabe der Strafarbeit kein großes Gewicht legen!
Ich für meinen Theil stelle mich auf den Boden der Ueber-

zeugung, daß die Arbeit eines der hervorragendsten Mittel
bilden muß, um die sittliche Aufgabe der Strafe überhaupt
zu lösen. Sie ist nicht nur eine sittliche Pflicht, sondern
auch ein sittliches Recht, das dem Gefangenen nicht ver-
kümmert werden darf durch zweck-und planloses Arbeiten in Ver-
bindung mit der Freiheitentziehung oder durch Lebenskraft
tödtende Ueberarbeit für den Polizeisäckel des Staates! Ist
nun die These zu Gunsten der sittlichen Aufgabe der Arbeit
angenommen, so erscheint die Frage, ob weiter die Arbeit
in den Strafhäusern nur in der Hand der Staatsverwal-
tnng liegen soll, oder ob sie auch in die Hände von Privat-
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perfonen gelegt werben bürfe. Bei ©ingelhaft ift bag 2eß«

tere unguläffig, m eil bann ber Verfeljr mit ber Außenwelt
ttid)t mehr ber nöthigen Kontrolle unterläge unb in allen

gälten îottten Unternehmer ober Arbeitgeber nicht in un=

mittelbare Berührung mit ben ©efangenen fommen. Ser
Regiebetrieb ber ©trafhaugarbeit ift jeher anbern gorrn ber

Drganifation non ©trafhaugarbeit oorgugiehen unb eg fait
ber Verfetjr, toelc^eit bie Arbeit mit ftc§ bringt, nur burch
bie Vermittlung non Vertoattunggbeamten bor fid) gehen tonnen
unb nie bon (befangenen mit bon Stufjen tommenben Rri«
baten. Sag Sumafj ber Arbeit fott bie Kräfte beS ©e«

fangenen entfprehenb anfpannen, aber feine ©efunbheit nicht
fchäbigen. Viele tommen eben auf bie Vatm beg Verbrecheng,
to eil ihnen bie fittlidje ©nergie fehlt, ihren Gräften gemäß

gu arbeiten. Sag rnufj man ihnen im ©trafhaufe nun
eben fudjen beipbringen, bamit fie nach berbüfjter ©träfe
bie toieber erlangte greiheit nüßtih anptoenben berftehen.
Sänger unterbrochene Uebung erftfjlafft unb eg tonnte, bei

ungenügenber 33efät)äftigung im ©trafhaug, ber ©efangene

nur untauglicher atg er eingebracht tnorben, entlaffen, pr grei=
heit gelangen unb bann noch ertoerbgunfähiger fein atg poor,
©g ift auch tut gntereffe ber (Befangenen nothwenbig, bajj
ihre förpertidjen Kräfte energifch angeftrengt toerben in ber

Richtung ihreg innegehabten ober p erlernenben Verufeg.
Seichtere Arbeiten muffen mit getftigen Anftrengungen Per«

tnüpft toerben unb ber gnbibibualität mögligft angepaßt
toerben. ©g fann auch ber galt borfontmen, baß gerabe
eine anbere atg bie früher auggeübte Vefchäftigung
heitfamer toirit. ©ine Stufjenarbeit, tooburd) bie 3mecfe ber

©trafen atterirt toerben tönnten, ift unpträglich unb barf
baher nicht mehr ftatthaben. ©oß nun bennodi bie Arbeit
mögtihft probuttib geftattet werben, fo müffen bodf bie greife
ber Vrobufte für ben Rîarft gefegt toerben entfprechenb
ben Arbeitgtohnanfäßen ber freien Arbeit, unt nicht bie

©eßteuberfonfurreng p unterftüßen unb fo anbere ©ewerbe«

treibenbe p fchäbigen. Sie höhere Sorge für bag ©emein«

moht tann aber nie unb nimmer alte Konfurreng ber ©traf«
haugarbeit gegenüber bem freien ©rtoerbe augfeßtießen, tooht
aber mogtichft befctjränfen. ©g foltert fobann bei@röffnung
einer Konfurreng bie Arbeiten im ©trafhaufe mit ben gabrU
taten freier Arbeiter mogtichft ing ©teihgewidit gebracht
toerben. ©ingeine (SefchäftSgtoeige, bie gerabe unter ber

Konfurreng ber ©efängnißarbeit p leiben glauben, taffen eg

an lauten Klagen nicht fehlen unb toerben immer tijätige
Anwälte finben, um bei bem ©runbfaße, bafj gebermann'g
Angelegenheit Riemanben tümmert, ein ©etoießt für eine Agi«
tation p erfinben, ohne an bag ©egengetoidjt einer Agitation

p ©unften beg öffentlichen gntereffeg unb Sener bie biefeg

gntereffe pnächft wahren, p appeßiren. ©g wirb nirgenbg
mehr berïannt, bah ueben feetforgerliher Vftege unb ©dpi«
unterriht ein §auptmittel bie Angewöhnung p probuttioer
Arbeit fei, um für jeben Verbüffenben geßefferten Sebengmuth
heraug p fchöpfen. ,§ier in ber erweiterten ©trafanftatt
©t. Safob tönnen meifteng nur medhanifdje ©etoerbggtoeige
in Vetracht tommen, bei benen nur bie gorm beg Raturpro«
butteg ober eineg Rohmateriateg Peränbert wirb, mit ber

Augficht auf ©rfotg im Abfaße. ©g wirb befehiatb bie §otg=
inbuftrie befonberg berücEfichtigt mit bem Vetriebe ber Vau«
unb Riöbetfdjreinerei, ba bieg ©etoerbe fi«h beftänbig unb
ftetig eine Kunbfcßaft erhalten tann unb par gerabe befon«
berg baburch, inbem mehr auf Vorarbeiten für anbere ®e=

werbe Vebacßt genommen wirb, atg auf oietbräuchige unb

fomptigirte Supgmobitien, mehr für Rolftermobet unb innerm
Augbau, mit burcßfdpfttlih 20 SRann. ©benfo biete be=

fdjäftigt bie Vetteibungginbuftrie, befonberg ©dpfter. Sie
©hneiberei Wirb neben girfa 12 fRämtern pr Votttne««

näheret auch wohl noch Kleibermadierinnen geitweife befct)äf=

tigert tönnen in ber 2Beiberabtßeitung. Sie §anbWeberei
wirb burch fdjtoere, p langer §aft oerurtheitte Verbrecher
betrieben, atg eine in ber greiheit nicht mehr befonberg loh»

nenbe, bagegen für bie Anftattgbebürfniffe fetbft günftige Ve=

rufgart, ©onft wirb ba noch Rleerrohrftußri unb Korb«
flechterei, Vuchbinberei, ©attterei, Strohmatten- nnb ©eftedjt«
arbeiten, ©prungfebernwinberei unb nun auch bie fplgfpiilterei
in Verbinbuttg mit ber ©pitalarbeitganftatt, buret) forreftio«
neß beftrafte gnfafjen betrieben, ©ine ©trafanftatt tann
nicht leicht für eine noch nicht erttärte Racßfrage auf Sager
hinparbeiten beginnen für gnbuftriebranchen, bag ift bei

fjanbtoerfern, Wo bie perfönlidfe ArbeitgEraft in ben Vor«
grunb tritt, etwag gang anbereg. ©g brauchen aber befj«

halb Unterneßmer«Arbeiten für nicht ortgübtiche gabrifationg=
gtoeige ©rojjinbuftrießer nicht unter aßen Umftänben augge«
feßtoffen p bleiben. SBelh' neue Vetriebe mit ber 3eit
in unferer Anftatt Untertunft finben werben, hängt gu«

meift Pom 3utoad)g an ©trafßaugfoftgängern ab. ©g Eön=

neu fich immerhin noch neue ©etoerbe bon unferm ©traf«
haugwefen abtöfen, wag woht gu beachten ift unb jebeg

fèanbwerî hat gum ©rternen unb eg gu pftegen in einer fori
hen Anftatt auch feine natürlichen Vorgüge burch eine fcßär«

fere Veauffihtigung atg in ber greiheit, unb eine fparfamere
Augnüßung bon Rohftoffen, eine Angewöhnung, bie fpäter
fetbft in ber greiheit mit ©rfotg gu berwerthen fein bürfte.
Auch bie Ungegogenheit ber Arbeiter fetbft fann hier Weniger

Rahißeit bringen atg in ber greiheit. ©g ift bie ©traf«
haugarbeit oft in gälten atg eine Art Vermitttunggftufe gtori
fhen bem §anbtoerfe unb einer gabrif, atg eine für eigenen

Vebarf unb auch für ben SRarft arbeitenbe §augmanufaftur,
gu betrachten, gebe bernünfiige ©rgiehung hat atg borgeftecri
teg giet hie fpätere ©etbftftänbigfeit beg 3ögtingg im Auge,
in ber Voraugfiht ihrer eigenen, aßmätigen ©ntbehrtichfeit,
fo auch bag ©trafhaug atg bie ©rgießungganftatt gur Vef«
ferung.

lief)er SittfjeretnMnbc.
Osdßitp.)

Sie größte ©orgfatt unb Aufmerffamfeit toenben faft
aße Veamten ber öffentlichen Vibtiotßefen bem Vefdpeiben
ber Vüher gu.

©ie forbern in erfter Reihe mögtihft geringeg Vefdpei«
ben, fo bah her Rapierranb fo breit erhatten bleibt, atg nur
irgenb gutäffig ift. ©g ift in faft aßen öffentlichen Viblio«
thefen fefte Veftimmung, baß ber Vudjbinber ftreng hierauf
gu fehen hat; fhneibet er burch Verfehen ben Ranb gu •

fchmat, fo muß er bag Vudj atg oerborben, erfeßen. SBertß«

boße VSerfe toerben gar nicht befhnitten, fonbern bie Vogen
Werben mit bem Rieffer nah bem heften aufgefhnitten. Auf
biefe Söeife taffen auh oiele Vüherliebbaber ihre 2Berfe

binben, fo bah oft foftbar gebunbene Vüher unbefdpitten
bleiben. Sen Anforberungen ber Schönheit wirb baburdj
niht Rehnung getragen, boh ift bie Vorfiht im tginbticf
auf ben berfotgten 3wecf, fünftigeg tlmbinben gu erteihtern
unb fo bie Vüher bauernb gu erhalten, gang am Sßtaß.

Aßerbingg faßte bag Vuh toenigfteng am oberen Schnitt
gang Wenig befhnitten unb geglättet werben, um bag ©in«
bringen beg ©taubeg gu Oertpten. Aug biefem ©runbe foß«
ten auh bie Schnitte father Vüher, bie befhnitten unb
farbig bergiert finb, ftetg geglättet fein, gfür toerthöoße

Vüher ift ©otbfhnitt gu empfehlen, ba er burd) feine btanfe
feft fhliefeenbe fjtädje befonberg gut bem ©inbringen beg

©taubeg wehrt.
Ilm auh bag innere Vuh mögtihft bauerhaft gu ge=
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Personen gelegt werden dürfe. Bei Einzelhaft ist das Letz-
tere unzulässig, weil dann der Verkehr mit der Außenwelt
nicht mehr der nöthigen Kontrolle unterläge und in allen

Fällen sollten Unternehmer oder Arbeitgeber nicht in un-
mittelbare Berührung mit den Gefangenen kommen. Der
Regiebetrieb der Strafhausarbeit ist jeder andern Form der

Organisation von Strafhausarbeit vorzuziehen und es soll
der Verkehr, welchen die Arbeit mit sich bringt, nur durch
die Vermittlung von Verwaltungsbeamten vor sich gehen können

und nie von Gefangenen mit von Außen kommenden Pri-
vaten. Das Zumaß der Arbeit soll die Kräfte des Ge-

fangenen entsprechend anspannen, aber seine Gesundheit nicht
schädigen. Viele kommen eben auf die Bahn des Verbrechens,
weil ihnen die sittliche Energie fehlt, ihren Kräften gemäß

zu arbeiten. Das muß man ihnen im Strafhause nun
eben suchen beizubringen, damit sie nach verbüßter Strafe
die wieder erlangte Freiheit nützlich anzuwenden verstehen.

Länger unterbrochene Uebung erschlafft und es könnte, bei

ungenügender Beschäftigung im Strafhaus, der Gefangene

nur untauglicher als er eingebracht worden, entlassen, zur Frei-
heit gelangen und dann noch erwerbsunfähiger fein als zuvor.
Es ist auch im Interesse der Gefangenen nothwendig, daß
ihre körperlichen Kräfte energisch angestrengt werden in der

Richtung ihres innegehabten oder zu erlernenden Berufes.
Leichtere Arbeiten müssen mit geistigen Anstrengungen vcr-
knüpft werden und der Individualität mögligst angepaßt
werden. Es kann auch der Fall vorkommen, daß gerade
eine andere als die früher ausgeübte Beschäftigung
heilsamer wirkt. Eine Außenarbeit, wodurch die Zwecke der

Strafen alterirt werden könnten, ist unzuträglich und darf
daher nicht mehr statthaben. Soll nun dennoch die Arbeit
möglichst produktiv gestaltet werden, so müssen doch die Preise
der Produkte für den Markt gesetzt werden entsprechend
den Arbeitslohnansätzen der freien Arbeit, um nicht die

Schleuderkonkurrenz zu unterstützen und so andere Gewerbe-
treibende zu schädigen. Die höhere Sorge für das Gemein-

wohl kann aber nie und nimmer alle Konkurrenz der Straf-
Hausarbeit gegenüber dem freien Erwerbe ausschließen, wohl
aber möglichst beschränken. Es sollen sodann bei Eröffnung
einer Konkurrenz die Arbeiten im Strafhause mit den Fabri-
katen freier Arbeiter möglichst ins Gleichgewicht gebracht
werden. Einzelne Geschäftszweige, die gerade unter der

Konkurrenz der Gefängnißarbeit zu leiden glauben, lassen es

an lauten Klagen nicht fehlen und werden immer thätige
Anwälte finden, um bei dem Grundsatze, daß Jedermann's
Angelegenheit Niemanden kümmert, ein Gewicht für eine Agi-
tation zu erfinden, ohne an das Gegengewicht einer Agitation
zu Gunsten des öffentlichen Interesses und Jener die dieses

Interesse zunächst wahren, zu appelliren. Es wird nirgends
mehr verkannt, daß neben seelsorgerlicher Pflege und Schul-
unterricht ein Hauptmittel die Angewöhnung zu produktiver
Arbeit sei, um für jeden Verbüßenden gebesserten Lebensmuth
heraus zu schöpfen. Hier in der erweiterten Strafanstalt
St. Jakob können meistens nur mechanische Gewerbszweige
in Betracht kommen, bei denen nur die Form des Naturpro-
duktes oder eines Rohmateriales verändert wird, mit der

Aussicht auf Erfolg im Absätze. Es wird deßhalb die Holz-
industrie besonders berücksichtigt mit dem Betriebe der Bau-
und Möbelschreinerei, da dies Gewerbe sich beständig und
stetig eine Kundschaft erhalten kann und zwar gerade beson-
ders dadurch, indem mehr auf Vorarbeiten für andere Ge-
werbe Bedacht genommen wird, als auf vielbräuchige und

komplizirte Luxusmobilien, mehr für Polstermöbel und innerm
Ausbau, mit durchschnittlich 20 Mann. Ebenso viele be-

schäftigt die Bekleidungsindustrie, besonders Schuster. Die
Schneiderei wird neben zirka 12 Männern zur Bottinen-

näherei auch wohl noch Kleidermacherinnen zeitweise beschäf-

tigen können in der Weiberabtheilung. Die Handweberei
wird durch schwere, zu langer Haft verurtheilte Verbrecher
betrieben, als eine in der Freiheit nicht mehr besonders loh-
nende, dagegen für die Anstaltsbedürfnisse selbst günstige Be-
rufsart. Sonst wird da noch Meerrohrstuhl- und Korb-
flechterei, Buchbinderei, Sattlerei, Strohmatten- und Geflecht-
arbeiten, Sprungfedernwinderei und nun auch die HolzspWerei
in Verbindung mit der Spitalarbeitsanstalt, durch korrektiv-
nell bestrafte Jnsaßen betrieben. Eine Strafanstalt kann
nicht leicht für eine noch nicht erklärte Nachfrage auf Lager
hinzuarbeiten beginnen für Jndustriebranchen, das ist bei

Handwerkern, wo die persönliche Arbeitskraft in den Vor-
gründ tritt, etwas ganz anderes. Es brauchen aber deß-
halb Unternehmer-Arbeiten für nicht ortsübliche Fabrikations-
zweige Großindustrieller nicht unter allen Umständen ausge-
schloffen zu bleiben. Welch' neue Betriebe mit der Zeit
in unserer Anstalt Unterkunft finden werden, hängt zu-
meist vom Zuwachs an Strafhauskostgängern ab. Es kön-

nen sich immerhin noch neue Gewerbe von unserm Straf-
Hauswesen ablösen, was wohl zu beachten ist und jedes
Handwerk hat zum Erlernen und es zu Pflegen in einer sol-
chen Anstalt auch seine natürlichen Vorzüge durch eine schär-
fere Beaufsichtigung als in der Freiheit, und eine sparsamere
Ausnützung von Rohstoffen, eine Angewöhnung, die später
selbst in der Freiheit mit Erfolg zu verwerthen sein dürfte.
Auch die Ungezogenheit der Arbeiter selbst kann hier weniger
Nachtheil bringen als in der Freiheit. Es ist die Straf-
Hausarbeit oft in Fällen als eine Art Vermittlungsstufe zwi-
scheu dem Handwerke und einer Fabrik, als eine für eigenen

Bedarf und auch für den Markt arbeitende Hausmanufaktur,
zu betrachten. Jede vernünftige Erziehung hat als vorgesteck-

tes Ziel die spätere Selbstständigkeit des Zöglings im Auge,
in der Vorausficht ihrer eigenen, allmäligen Entbehrlichkeit,
so auch das Strafhaus als die Erziehungsanstalt zur Bes-
seruug.

Ueber Büchereinbiinde.
sSchluß.)

Die größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit wenden fast
alle Beamten der öffentlichen Bibliotheken dem Beschneiden
der Bücher zu.

Sie fordern in erster Reihe möglichst geringes Beschnei-

den, so daß der Papierrand so breit erhalten bleibt, als nur
irgend zulässig ist. Es ist in fast allen öffentlichen Biblio-
theken feste Bestimmung, daß der Buchbinder streng hierauf
zu sehen hat; schneidet er durch Versehen den Rand zu -

schmal, so muß er das Buch als verdorben, ersetzen. Werth-
volle Werke werden gar nicht beschnitten, sondern die Bogen
werden mit dem Messer nach dem Heften aufgeschnitten. Auf
diese Weise lassen auch viele Bücherliebhaber ihre Werke

binden, so daß oft kostbar gebundene Bücher unbeschnitten
bleiben. Den Anforderungen der Schönheit wird dadurch
nicht Rechnung getragen, doch ist die Vorsicht im Hinblick
auf den verfolgten Zweck, künftiges Umbinden zu erleichtern
und so die Bücher dauernd zu erhalten, ganz am Platz.

Allerdings sollte das Buch wenigstens am oberen Schnitt
ganz wenig beschnitten und geglättet werden, um das Ein-
dringen des Staubes zu verhüten. Aus diesem Grunde soll-
ten auch die Schnitte solcher Bücher, die beschnitten und
farbig verziert sind, stets geglättet sein. Für werthvolle
Bücher ist Goldschnitt zu empfehlen, da er durch seine blanke
fest schließende Fläche besonders gut dem Eindringen des

Staubes wehrt.
Um auch das innere Buch möglichst dauerhaft zu ge-
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